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Gebührenübersicht St. Vitus Stockdorf 

 

Elternbeitrag 

 ab 01.2026 ab 01.2027 ab 01.2028 

Beiträge: 
Grundgebühr Geschwister-

kind 

Grundgebühr Geschwister-

kind 

Grundgebühr Geschwister-

kind regulär regulär regulär 

< 4 Stunden             

4-5 Stunden       220,00 €        185,00 €        231,00 €        195,00 €        245,00 €        210,00 €  

5-6 Stunden       240,00 €        205,00 €        252,00 €        215,00 €        270,00 €        230,00 €  

6-7 Stunden       265,00 €        225,00 €        279,00 €        240,00 €        295,00 €        255,00 €  

7-8 Stunden       290,00 €        245,00 €        305,00 €        260,00 €        320,00 €        275,00 €  

8-9 Stunden       315,00 €        270,00 €        331,00 €        285,00 €        350,00 €        305,00 €  

> 9 Stunden       350,00 €        300,00 €        368,00 €        315,00 €        390,00 €        335,00 €  

 
Der Freistaat Bayern entlastet auch weiterhin die Eltern mit einem Elternbeitragszuschuss. Der 
Zuschuss beträgt 100,00 € pro Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in 
dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet bis zum Schuleintritt gewährt. Die Elternbeiträge enthalten 
die vorgeschriebene 10%ige Staffelung gemäß §11.19 Art.6.1 BayKiBiG. 
 

Mittagsverpflegung  

Bis zu 3x Essen / Woche 75,00 € mtl. 

Bis zu 5x Essen / Woche 100,00 € mtl. 

Spielgeld 10,00 € mtl. 

Getränkegeld   

Buchungskategorien zwischen 4-5 und 6-7 Stunden 38,00 € einmalig pro Jahr 

Buchungskategorien ab 7-8 Stunden 45,00 € einmalig pro Jahr 

Die Beitragsabrechnung erfolgt an 12 Monaten im Jahr. 

 

Bearbeitungsgebühren 

Für nachstehende Vorgänge wird ab 01.01.2026 eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- € erhoben: 

• Vertragsänderungen ab der dritten Änderung im Kita-Jahr (01.09. bis 31.08.) 

• kurzfristige Umbuchungen (weniger als 14 Tage vor Monatsbeginn) 

• Ausstellung zusätzlicher Bescheinigungen (z.B. zweite Steuerbescheinigung) 

• Ausfüllen von Arbeitgeberbestätigungen  

 


